
 

Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen 
 

(&) 
 
An die  
Mitglieder 
des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen 
der Stadtverordnetenversammlung 
 
Kassel 

 
Geschäftsstelle: 
Büro der Stadtverordnetenversammlung 

Rathaus, 34112 Kassel 
Auskunft erteilt: Frau Schmidt 
Tel. 05 61/7 87.12 24 
Fax 05 61/7 87.21 82 
E-Mail: Nicole.Schmidt@stadt-kassel.de 

 
Kassel, 19. September 2012 

 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zur 17. öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen lade 
ich ein für 
 

Mittwoch, 26. September 2012, 16:00 Uhr, 
Sitzungssaal des Magistrats, Rathaus, Kassel. 

 
Tagesordnung: 
 
 
1. Sachstandsbericht Kasseler Bäder 

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 26. September 2011 
Bericht des Magistrats 
- 101.17.104 - 

 
2. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß 

§ 100 Abs. 1 HGO für das Jahr 2012; - Liste 3/2012 - 
Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel 
- 101.17.577 -  

 
3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß 

§ 100 Abs. 1 HGO für das Jahr 2012; - Kenntnisnahme Liste VIII/2012 - 
Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel 
- 101.17.584 -  

 
4. Feststellung des Jahresabschlusses 2011 für den Kasseler Entwässerungsbetrieb - 

Eigenbetrieb der Stadt Kassel 
Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in: Stadtbaurat Christof Nolda 
- 101.17.585 -  

 
5. Städtische Werke AG 

Gründung der Leizener Biogas Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH 
Gründung der Leizener Biogas GmbH u. Co. KG 
Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel 
- 101.17.587 -  
(gleichzeitig im Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration und Gleichstellung) 
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6. Änderung der Straßenbeitragssatzung 
Antrag der CDU-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Dr. Norbert Wett 
- 101.17.310 -  
(gleichzeitig im Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration und Gleichstellung) 

 
7. Informationsfreiheitssatzung 

Antrag des Stadtverordneten Bayer, Piraten 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Jörg-Peter Bayer 
- 101.17.390 -  
(gleichzeitig im Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration und Gleichstellung) 

 
8. Umsetzungskontrolle der Stadtverordnetenbeschlüsse 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Kai Boeddinghaus 
- 101.17.490 -  

 
9. Bündnis „Vermögenssteuer jetzt“ 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Kai Boeddinghaus 
- 101.17.505 -  

 
10. Kein Verschweigen der NS-Geschichte im Henschel Museum 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Kai Boeddinghaus 
- 101.17.514 -  

 
11. Aberkennung der Ehrenbürgerschaft August Bodes 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Kai Boeddinghaus 
- 101.17.544 -  

 
12. Inhalt und Auswirken des Kommunaler Schutzschirm jetzt diskutieren 

Anfrage der Fraktion Kasseler Linke 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Kai Boeddinghaus 
- 101.17.552 -  

 
13. Informationsfreiheitssatzung 

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Christian Geselle 
- 101.17.564 -  

 
14. Straßenbeiträge für Eisenbahnweg 

Antrag der CDU-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Wolfram Kieselbach 
- 101.17.565 -  
(gleichzeitig im Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration und Gleichstellung) 

 
15. Stavo-Ticker: Zeitnahe Information aus den Gremien 

Antrag der CDU-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Marcus Leitschuh 
- 101.17.578 -  

 
16. Bädergutachten 

Anfrage der FDP-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Frank Oberbrunner 
- 101.17.604 -  
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17. Kein Werbestand der Bundeswehr auf dem Hessentag 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Kai Boeddinghaus 
- 101.17.606 -  

 
18. Rekommunalisierung der Wasserversorgung in Kassel und Vellmar 

Anfrage der Piraten-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Jörg-Peter Bayer 
- 101.17.607 -  

 
19. Fahrradverleihsystem Konrad 

Anfrage der Piraten-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Jörg-Peter Bayer 
- 101.17.609 -  

 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 

gez. Petra Friedrich 
Vorsitzende 
 
 
 



 

Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen 

(&) 
 
Kassel, 5. Oktober 2012

 

Niederschrift 
über die 17. öffentliche Sitzung 

des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen 
am Mittwoch, 26. September 2012, 16:00 Uhr, 

im Sitzungssaal des Magistrats, Rathaus, Kassel 
 
 
Anwesende:  
 
Mitglieder 
Petra Friedrich, Vorsitzende, SPD 
Gernot Rönz, 1. stellvertretender Vorsitzender, B90/Grüne 
Bernd-Peter Doose, 2. stellvertretender Vorsitzender, CDU 
Anke Bergmann, Mitglied, SPD 
Uwe Frankenberger MdL, Mitglied, SPD 
Christian Geselle, Mitglied, SPD 
Hermann Hartig, Mitglied, SPD 
Volker Zeidler, Mitglied, SPD (Vertretung für Wolfgang Decker MdL) 
Dieter Beig, Mitglied, B90/Grüne (Vertretung für Karl Schöberl) 
Jürgen Blutte, Mitglied, B90/Grüne (Vertretung für Dirk Döhne) 
Thomas Koch, Mitglied, B90/Grüne 
Anja Lipschik, Mitglied, B90/Grüne 
Georg Lewandowski, Mitglied, CDU 
Bodo Schild, Mitglied, CDU (Vertretung für Birgit Trinczek) 
Waltraud Stähling-Dittmann, Mitglied, CDU (Vertretung für Dr. Norbert Wett) 
Norbert Domes, Mitglied, Kasseler Linke (Vertretung für Kai Boeddinghaus) - ab TOP 6 
Jörg-Peter Bayer, Mitglied, Piraten - ab TOP 5  
Frank Oberbrunner, Mitglied, FDP 

 
Teilnehmer mit beratender Stimme 
Bernd Wolfgang Häfner, Stadtverordneter, Freie Wähler 
Izzet Pehlivan, Vertreter des Ausländerbeirates 

 
Magistrat 
Bertram Hilgen, Oberbürgermeister, SPD 
Jürgen Kaiser, Bürgermeister, SPD 
Dr. Jürgen Barthel, Stadtkämmerer, SPD 
Anne Janz, Stadträtin, B90/Grüne 
Christof Nolda, Stadtbaurat, B90/Grüne 

 
Schriftführung 
Edith Schneider, Büro der Stadtverordnetenversammlung 
Cenk Yildiz, Büro der Stadtverordnetenversammlung 

 
 
Verwaltung und andere Teilnehmer/-innen 
Rolf Hedderich, Kämmerei und Steuern 
Bernd Reyer, Kämmerei und Steuern 
Stefan Rios, Kämmerei und Steuern 
Klaus Koch, Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters 
Uwe Bischoff, Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 
Dieter Bodenbach, Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 
Anita Bodenbach, Bauverwaltungsamt 
Hans-Jürgen Lengemann, Bauverwaltungsamt 
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Tagesordnung: 
 
 
 

1. Sachstandsbericht Kasseler Bäder                                                                  101.17.104 
 

 

2. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 
100 Abs. 1 HGO für das Jahr 2012; - Liste 3/2012 - 

101.17.577 

 

 

3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 
100 Abs. 1 HGO für das Jahr 2012; - Kenntnisnahme Liste VIII/2012 - 

101.17.584 

 

 

4. Feststellung des Jahresabschlusses 2011 für den Kasseler 
Entwässerungsbetrieb - Eigenbetrieb der Stadt Kassel 

101.17.585 

 

 

5. Städtische Werke AG 
Gründung der Leizener Biogas Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH 
Gründung der Leizener Biogas GmbH u. Co. KG 

101.17.587 

 
 

6. Änderung der Straßenbeitragssatzung 101.17.310 
 

 

7. Informationsfreiheitssatzung 101.17.390 
 
 

8. Umsetzungskontrolle der Stadtverordnetenbeschlüsse 101.17.490 
 

 

9. Bündnis „Vermögenssteuer jetzt“ 101.17.505 
 
 

10. Kein Verschweigen der NS-Geschichte im Henschel Museum 101.17.514 
 

 

11. Aberkennung der Ehrenbürgerschaft August Bodes 101.17.544 
 

 

12. Inhalt und Auswirken des Kommunaler Schutzschirm jetzt diskutieren 101.17.552 
 
 

13. Informationsfreiheitssatzung 101.17.564 
 

 

14. Straßenbeiträge für Eisenbahnweg 101.17.565 
 
 

15. Stavo-Ticker: Zeitnahe Information aus den Gremien 101.17.578 
 

 

16. Bädergutachten 101.17.604 
 
 

17. Kein Werbestand der Bundeswehr auf dem Hessentag 101.17.606 
 

 

18. Rekommunalisierung der Wasserversorgung in Kassel und Vellmar 101.17.607 
 

 

19. Fahrradverleihsystem Konrad 101.17.609 
 

 
 
 
Vorsitzende Friedrich eröffnet die mit der Einladung vom 19. September 2012 ordnungsgemäß 
einberufene 17. öffentliche Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen, begrüßt die Anwesenden und stellt die Beschlussfähigkeit fest. 
 
 
Zur Tagesordnung 
 
Vorsitzende Friedrich teilt mit, dass die Tagesordnungspunkte 
1. Sachstandsbericht Kasseler Bäder 
 Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 26. September 2011 
 - 101.17.104 - 
und 
16. Bädergutachten 
 Anfrage der FDP-Fraktion 
 - 101.17.604 – 
 
sowie die Tagesordnungspunkte 
 
7. Informationsfreiheitssatzung 
 Antrag des Stadtverordneten Bayer, Piraten 
 - 101.17.390 – 
und 
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13. Informationsfreiheitssatzung 
 Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 
 - 101.17.564 – 
wegen Sachzusammenhangs gemeinsam zur Beratung aufgerufen und getrennt abgestimmt 
werden. 
 
Vorsitzende Friedrich stellt die so geänderte Tagesordnung fest. 
 
 
 
Vorsitzende Friedrich ruft die Tagesordnungspunkte 1 und 16 wegen Sachzusammenhangs 
gemeinsam zur Beratung auf. 
 
1. Sachstandsbericht Kasseler Bäder 

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 26. September 2011 
Bericht des Magistrats 
- 101.17.104 - 

 
Beschluss 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, in jeder Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft 
und Grundsatzfragen über den Sachstand bezüglich der Kasseler Bäder zu berichten. 

 
Stadtkämmerer Dr. Barthel berichtet über den aktuellen Sachstand. 
 
Der Bericht von Stadtkämmerer Dr. Barthel wird zur Kenntnis genommen. 
 
 

16. Bädergutachten 
Anfrage der FDP-Fraktion 
- 101.17.604 - 

 
Anfrage 
 
Stadtverordneter Oberbrunner, FDP-Fraktion, begründet die Anfrage. 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Wie lauteten die Arbeitsaufgaben für ein Bädergutachten an die Fa. Constrata in 2008? 
 

2. Wie lauteten die Arbeitsaufgaben für die folgenden Bädergutachten der Städtischen 
Werke? 

 
3. Wenn die Arbeitsaufgaben unterschiedlich waren, was waren die Gründe dafür? 

 
4. Warum bestehen durch die unterschiedlichen Begutachter so große Unterschiede bei den 

kalkulierten Sanierungskosten? 
a) Worin bestehen diese Unterschiede im Einzelnen? 

 
5. Um wie viel Prozent sind die Löhne im Baugewerbe von 2008-2011 gestiegen? 

 
6. Um wie viel Prozent sind die Preise für die benötigten Baustoffe von 2008-2011 gestiegen? 

 
7. Welche maßgeblichen Kostenfaktoren sind bei dem ersten Bädergutachten nicht 

berücksichtigt und warum nicht? 
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Stadtkämmerer Dr. Barthel beantwortet die Anfrage und die sich anschließenden Nachfragen. Eine 
schriftliche Fassung der Beantwortung der Anfrage wird der Niederschrift beigefügt. 
 
Nach Beantwortung durch Stadtkämmerer Dr. Barthel erklärt Vorsitzende Friedrich die 
Anfrage für erledigt. 
 
 

2. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 
HGO für das Jahr 2012; - Liste 3/2012 - 
Vorlage des Magistrats 
- 101.17.577 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Die Stadtverordnetenversammlung bewilligt gemäß § 100 Abs. 1 HGO die in der 
beigefügten Liste 3/2012 enthaltene über- und außerplanmäßige Aufwendung/Auszahlung 
im Ergebnishaushalt in Höhe von 494.320,00 €.“ 

 
Oberbürgermeister Hilgen beantwortet die Nachfragen. 
 
Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
Abwesend: Kasseler Linke, Piraten 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Dem Antrag des Magistrats betr. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und 
Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 HGO für das Jahr 2012; - Liste 3/2012 -, 
101.17.577, wird zugestimmt. 

 
 Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Geselle 
 
 

3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 
HGO für das Jahr 2012; - Kenntnisnahme Liste VIII/2012 - 
Vorlage des Magistrats 
- 101.17.584 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, 
von der in der beigefügten Liste VIII/2012 gemäß § 100 Abs. 1 HGO bewilligten 
Aufwendung/Auszahlung 
 im Ergebnishaushalt in Höhe von  30.670,00 €  
Kenntnis zu nehmen. 
 
Die Vorlage des Magistrats wird zur Kenntnis genommen. 
 



 
 

 

Niederschrift zur 17. öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen 
vom 26. September 2012 Seite 5 

4. Feststellung des Jahresabschlusses 2011 für den Kasseler Entwässerungsbetrieb - 
Eigenbetrieb der Stadt Kassel 
Vorlage des Magistrats 
- 101.17.585 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Der testierte Jahresabschluss per 31.12.2011 des Kasseler Entwässerungsbetriebes wird 
festgestellt. Über die Gewinnverwendung wird wie folgt entschieden: 
 

1. Der Gewinn des Geschäftsjahres 2011 i.H.v. 5.263.318,44 Euro ist auf neue 
Rechnung des Jahres 2012 vorzutragen, 
 

2. von dem Gewinnvortrag 2011 i.H.v. 4.216.597,33 Euro sind 780.000,00 Euro an die 
Stadt Kassel als Eigenkapitalverzinsung abzuführen und 3.436.597,33 Euro der 
Rücklage Abwasser zuzuführen. Der Rücklage Abscheider sind 84.504,05 (Verlust 
2010) Euro zu entnehmen und der Rücklage Abwasser zuzuführen.“ 

 
Stadtbaurat Nolda beantwortet die Nachfragen. 
 
Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
Abwesend: Kasseler Linke, Piraten 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Dem Antrag des Magistrats betr. Feststellung des Jahresabschlusses 2011 für den 
Kasseler Entwässerungsbetrieb - Eigenbetrieb der Stadt Kassel, 101.17.585, wird 
zugestimmt. 

 
 Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Rönz 
 
 
 

5. Städtische Werke AG 
Gründung der Leizener Biogas Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH 
Gründung der Leizener Biogas GmbH u. Co. KG 
Vorlage des Magistrats 
- 101.17.587 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

1. Der Gründung der Leizener Biogas Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH mit 
einem Stammkapital von 25.000 € durch die Städtische Werke AG wird nach Maßgabe des 
beigefügten Entwurfs des Gesellschaftsvertrages (Anlage 1) zugestimmt. 
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2. Der Gründung der Leizener Biogas GmbH & Co. KG durch die Städtische Werke AG als 
Kommanditistin wird nach Maßgabe des beigefügten Entwurfs des Gesellschaftsvertrages 
(Anlage 2) zugestimmt. 
 

3. Der Beteiligung weiterer Gesellschafter an der Leizener Biogas Verwaltungs- und 
Beteiligungsgesellschaft mbH und der Leizener Biogas GmbH & Co. KG wird zugestimmt. 
 

4. Der Magistrat wird ermächtigt, die zur Umsetzung des Beschlusses erforderlichen 
Erklärungen in der jeweils rechtlich gebotenen Form rechtsverbindlich abzugeben. Die 
Ermächtigung umfasst auch  die Vornahme etwaiger  redaktioneller  Ergänzungen,  
Änderungen,  Streichungen oder Klarstellungen.“ 

 
Stadtkämmerer Dr. Barthel beantwortet die Nachfragen. 
 
Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei 
Zustimmung: SPD, B90/Grüne, CDU, Piraten 
Ablehnung: FDP 
Enthaltung: -- 
Abwesend: Kasseler Linke 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Dem Antrag des Magistrats betr. Städtische Werke AG 
Gründung der Leizener Biogas Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH 
Gründung der Leizener Biogas GmbH u. Co. KG, 101.17.587, wird zugestimmt. 

 
 Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Doose 
 
 
 

6. Änderung der Straßenbeitragssatzung 
Antrag der CDU-Fraktion 
- 101.17.310 - 

 
Geänderter Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, einen Vorschlag zur Ergänzung der Satzung über die 
Erhebung von Straßenbeiträgen in der Stadt Kassel um einen neuen Paragrafen 
„Beteiligung“ vorzulegen. 
 
Dieser soll die rechtzeitige und umfangreiche Beteiligung der Beitragspflichtigen bei 
entsprechenden Baumaßnahmen mit dem Ziel, betroffene Bürgerinnen und Bürger im 
Sinne von Transparenz und Bürgernähe bei Baumaßnahmen nach dem KAG bestmöglich 
einzubinden, regeln. 
 
Mindestens ist der heute praktizierte Ist-Zustand in der Satzung festzuschreiben. 

 
Stadtverordneter Lewandowski, CDU-Fraktion, begründet den Antrag. Stadtbaurat Nolda 
beantwortet die Nachfragen.  
 
Einvernehmlich wird festgelegt, dass dieser Tagesordnungspunkt in die Tagesordnung I der 
Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 8. Oktober 2012 aufgenommen wird. 
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Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei 
Zustimmung: CDU, Kasseler Linke, Piraten, FDP 
Ablehnung: SPD, B90/Grüne 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Der geänderte Antrag der CDU-Fraktion betr. Änderung der 
Straßenbeitragssatzung, 101.17.310, wird abgelehnt. 

 
 Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Domes 
 
 
 
Vorsitzende Friedrich ruft die Tagesordnungspunkte 7 und 13 wegen Sachzusammenhangs 
gemeinsam zur Beratung auf. Die Abstimmung erfolgt getrennt. 
 
 

7. Informationsfreiheitssatzung 
Antrag des Stadtverordneten Bayer, Piraten 
- 101.17.390 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Die Stadtverordnetenversammlung möge folgende Informationsfreiheitssatzung 
beschließen: 

 
§ 1 Anspruch auf Information 
(1) Jeder hat Anspruch auf freien Zugang zu den bei der Stadt Kassel vorhandenen 
Informationen über Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der Stadt Kassel und 
der von ihr geführten Unternehmen. 
 
(2) Informationen sind alle in Schrift-, Bild-, Ton- oder in Datenverarbeitungsform oder auf 
sonstigen Informationsträgern festgehaltene Inhalte, Mitteilungen und Aufzeichnungen. 
 
§ 2 Antragstellung 
(1) Der Zugang zu Informationen wird auf Antrag gewährt. Einer Darlegung rechtlichen 
Interesses oder einer Begründung des Antrages bedarf es nicht. 
 
(2) Der Antrag kann mündlich, schriftlich, zur Niederschrift oder in elektronischer Form bei 
der Stadt Kassel gestellt werden. 
 
(3) Im Antrag sind die gewünschten Informationen zu benennen. Fehlen dem Antragsteller 
Angaben zu einer hinreichenden Bestimmung der gewünschten Information, so hat die 
Stadtverwaltung den Antragsteller zu beraten und ihm Hilfe zu leisten. 
 
§ 3 Entscheidung über den Antrag 
(1) Die Stadt Kassel macht die gewünschten Informationen unverzüglich, spätestens aber 
innerhalb von drei Wochen zugänglich. 
 
(2) Im Falle einer Ablehnung oder Beschränkung des Zugangs von Informationen erteilt die 
Stadt Kassel einen Ablehnungsbescheid mit detaillierter Begründung. 
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§ 4 Ausgestaltung des Informationszugangs 
(1) Die Stadt Kassel hat nach Wahl des Antragstellers Auskunft zu erteilen, Akteneinsicht 
zu gewähren oder die Informationsträger zugänglich zu machen, die die begehrten 
Informationen enthalten. 
 
(2) Die Stadt Kassel stellt ausreichende zeitliche, sachliche und räumliche Möglichkeiten für 
den Informationszugang zur Verfügung. Die Anfertigung von Notizen ist gestattet. 
 
(3) Auf Antrag händigt die Stadt Kassel Kopien der Informationsträger, die die begehrten 
Informationen enthalten, aus oder versendet sie an den Antragsteller. 
 
(4) Wenn die begehrten Informationen bereits frei zugänglich im Internet veröffentlicht sind, 
kann die Stadt Kassel ihrer Verpflichtung zur Gewährung des Informationszugangs auch 
erfüllen, indem sie den Antragsteller auf die Internet-Veröffentlichungen unter Angabe der 
Fundstellen verweist. 
 
§ 5 Ausschluss und Beschränkung des Anspruchs 
(1) Der Anspruch besteht nicht, soweit das Bekanntwerden der Informationen dem Wohl 
des Bundes, des Landes oder des Landkreises nachweislich Nachteile bereiten würde. 
 
(2) Der Anspruch besteht auch nicht, soweit die Informationen nach einem Gesetz geheim 
gehalten werden müssen, oder soweit es sich bei den Informationen um Geheimnisse 
Dritter, insbesondere zum persönlichen Lebensbereich gehörende Geheimnisse sowie 
nachweisliche Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse handelt. 
 
§ 6 Trennungsprinzip 
(1) Die Stadt Kassel trifft geeignete organisatorische Vorkehrungen, damit Informationen, 
die unter die Schutzbestimmung des § 5 fallen, ohne unverhältnismäßigen Aufwand 
abgetrennt werden können. 
 
(2) Wenn nur Teile des angeforderten Dokuments der Schutzbestimmung des § 5 
unterliegen, werden die übrigen Teile des Dokuments dem Antragsteller zugänglich 
gemacht. 
 
§ 7 Inkrafttreten 
Die Satzung tritt einen Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 
Stadtverordneter Bayer, Piraten-Fraktion, ändert seinen Antrag wie folgt ab und begründet diesen. 
 
 
 Geänderter Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Die Stadtverordnetenversammlung möge folgende Informationsfreiheitssatzung 
beschließen: 

 
Satzung zur Regelung des Zugangs zu Informationen des eigenen Wirkungskreises 
der Stadt Kassel (Informationsfreiheitssatzung) 
 
Die Stadt Kassel erlässt auf Grund § 5 Absatz 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.März 2005, zuletzt geändert durch § 3 des 
Gesetzes vom 24. März 2010 (GVBl. IS.119), folgende Satzung: 
 
§ 1 Zweck der Satzung  
Zweck dieser Satzung ist es, für alle Bürgerinnen und Bürger und juristischen Personen mit 
Sitz in der Stadt Kassel den freien Zugang zu amtlichen Informationen zu gewährleisten, 
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die bei der Stadt Kassel vorhanden sind, und die grundlegenden Voraussetzungen 
festzulegen, unter denen derartige Informationen zugänglich gemacht werden sollen. Der 
Anspruch richtet sich gegen die Stadt Kassel; von der Satzung umfasst sind ausschließlich 
eigene Informationen in Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises. Nicht umfasst sind 
Angelegenheiten anderer Körperschaften des privaten oder öffentlichen Rechts, deren 
Mitglied bzw. Beteiligter die Stadt Kassel ist sowie Informationen anderer Behörden, welche 
nicht Bestandteil der eigenen Verwaltungsunterlagen sind. 
 
§ 2 Begriffsbestimmung  
Im Sinne dieser Satzung ist: 
a) amtliche Informationen: jede amtlichen Zwecken dienende Aufzeichnung, unabhängig 
von der Art ihrer Speicherung. Entwürfe und Notizen, die nicht Bestandteil eines Vorgangs 
werden sollen, gehören nicht dazu; 
b) Dritter: jeder, über den personenbezogene Daten oder sonstige Informationen vorliegen 
c) zuständige Stelle: die Dienststellen der Stadt Kassel, bei der die begehrten amtlichen 
Informationen vorhanden sind. 
 
§ 3 Anwendungsbereich  
Alle Bürgerinnen und Bürger und jede juristische Person mit Sitz in der Stadt Kassel haben 
Anspruch auf freien Zugang zu den von dieser Satzung erfassten amtlichen Informationen. 
 
§ 4 Antragstellung  
(1) Der Zugang zu den amtlichen Informationen wird auf Antrag gewährt. Der Antrag kann 
schriftlich, zur Niederschrift oder in elektronischer Form mit digitaler Signatur gestellt 
werden. Er muss hinreichend bestimmt sein und insbesondere solche Angaben enthalten, 
die das Auffinden der gewünschten Informationen mit angemessenem Aufwand 
ermöglichen. Sofern dem Antragsteller oder der Antragstellerin Angaben zur Umschreibung 
der begehrten Informationen fehlen, hat die Stadt sie zu beraten. Der Darlegung eines 
rechtlichen Interesses oder einer Begründung des Antrags bedarf es nicht. 
 
(2) Der Antrag soll bei der zuständigen Stelle der Stadtverwaltung Kassel gestellt werden. 
Ist die Stelle, bei der ein Antrag gestellt wird, nicht die zuständige Stelle, so ist die 
zuständige Stelle zu ermitteln und der Antrag an diese weiterzuleiten. Die Antragstellerin 
bzw. der Antragsteller ist hiervon formlos zu informieren. § 5 Abs. 2 bleibt unberührt. 
 
(3) Der Antrag muss erkennen lassen, zu welchen Informationen der Zugang gewünscht 
wird und auf einen konkreten Sachverhalt hinweisen. Ist der Antrag zu unbestimmt, so ist 
dies der Antragstellerin oder dem Antragsteller unverzüglich mitzuteilen und Gelegenheit 
zur Präzisierung des Antrags zu geben. 
 
(4) Mit dem Antrag hat die Antragstellerin bzw. der Antragsteller zu erklären, dass sie bzw. 
er eine Weitergabe seiner/ihrer im Zusammenhang mit der Antragstellung stehenden 
personenbezogener Daten gem. §7 HDSG zustimmt. Dies gilt insbesondere für die 
Beantwortung von Anträgen nach dieser Satzung, welche Anfragen nach dieser Satzung 
betreffen. 
 
§ 5 Ausgestaltung des Informationszugangsanspruchs 
(1) Die Stadtverwaltung Kassel hat nach Wahl der Antragstellerin oder des Antragsstellers 
Auskunft zu erteilen, Akteneinsicht zu gewähren oder die Informationsträger zugänglich zu 
machen, die die beantragten Informationen enthalten. Die Stadtverwaltung kann aus 
wichtigem Grund eine andere als die beantragte Form der Information bestimmen. 
 
(2) Handelt es sich um vorübergehend beigezogene Akten anderer öffentlicher Stellen, die 
nicht Bestandteil der eigenen Verwaltungsunterlagen werden sollen, so weist die 
Stadtverwaltung Kassel auf diese Tatsache hin und nennt die für die Entscheidung über die 
Einsicht in diese Akten zuständige Stelle. 
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(3) Die Stadtverwaltung Kassel stellt während der Öffnungszeiten ausreichende zeitliche, 
sachliche und räumliche Möglichkeiten für den Informationszugang zur Verfügung. Die 
Anfertigung von Notizen ist gestattet. Auf die Überlassung oder Zusendung von Kopien 
oder Ausdrucken besteht kein Anspruch. 
 
(4) Soweit Informationsträger nur mit Hilfe von Maschinen lesbar sind, stellt die 
Stadtverwaltung Kassel auf Verlangen der Antragstellerin bzw. des Antragstellers 
maschinenlesbare Informationsträger einschließlich der erforderlichen Leseanweisungen 
oder lesbare Ausdrucke zur Verfügung. 
 
(5) Der Antrag kann abgelehnt werden, wenn die Antragstellerin bzw. der Antragsteller 
bereits über die begehrten Informationen verfügt oder sich diese in zumutbarer Weise aus 
allgemein zugänglichen Quellen beschaffen kann. 
 
(6) Wenn für Amtshandlungen nach dieser Satzung Kosten entstehen, weist die 
Stadtverwaltung die Antragstellerin oder den Antragsteller rechtzeitig auf deren 
voraussichtliche Höhe hin. 
 
§ 6 Erledigung des Antrages  
(1) Die Stadtverwaltung Kassel macht die begehrten Informationen unverzüglich, 
spätestens aber innerhalb eines Monats zugänglich. 
 
(2) Die Ablehnung eines Antrags oder die Beschränkung des beantragten Zugangs zu 
Informationen ist innerhalb der in Absatz 1 genannten Frist schriftlich zu erteilen und zu 
begründen. 
 
(3) Soweit Umfang und Komplexität der begehrten Informationen oder sonstige besondere 
Umstände dies rechtfertigen, kann die Frist des Absatzes 1 auf zwei Monate verlängert 
werden. Die Antragstellerin oder der Antragsteller ist über die Fristverlängerung und deren 
Gründe schriftlich zu unterrichten. 
 
§ 7 Ausschluss und Beschränkung des Anspruchs  
(1) Der Anspruch besteht nicht, soweit dem Bekanntwerden der amtlichen Informationen 
Rücksichten auf das Wohl der Allgemeinheit oder berechtigte Ansprüche Einzelner 
entgegenstehen. 
 
(2) Der Anspruch besteht insbesondere nicht, soweit und solange  
1. die Erteilung der Informationen das Wohl des Bundes, des Landes, der Kommune oder 
die Landesverteidigung oder innere Sicherheit gefährden würde, 
2. die amtlichen Informationen gesetzlich oder vertraglich geheim zu halten sind, 
3. es sich bei den Informationen um Geheimnisse Dritter, insbesondere nach den jeweils 
gültigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen um personenbezogene Daten handelt und 
keine Einwilligung i.S.d. §7 HDSG vorliegt, 
4. es sich um Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse handelt und der Dritte einer 
Weitergabe nicht ausdrücklich zugestimmt hat, 
5. wenn der Schutz geistigen Eigentums oder das Urheberrecht entgegensteht, 
6. es sich um Entwürfe, Notizen, vorbereitende Stellungnahmen, Protokolle vertraulicher 
Beratungen u. ä. handelt (Schutz des behördlichen Entscheidungsprozesses), 
7. die Preisgabe der Informationen gerichtliche oder behördliche Verfahrensabläufe oder 
den behördlichen Entscheidungsbildungsprozess gefährden könnte oder 
8. durch die Bekanntgabe der Informationen der Verfahrensablauf eines anhängigen 
Gerichts-, Ordnungswidrigkeiten-, Disziplinar- oder eines sonstigen behördlichen 
Verfahrens oder der Erfolg eines strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens beeinträchtigt oder 
gefährdet würde. 
9. die Voraussetzungen des § 4 (1) auch auf wiederholte Aufforderung seitens der  
zuständigen Stelle nicht erfüllt werden, 
10. der Antragsteller bereits über die begehrten Informationen verfügt oder sich diese in 
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zumutbarer Weise aus allgemein zugänglichen Quellen selbst beschaffen kann.  
11. die Bekanntgabe mit einem unvertretbaren personellen, zeitlichen oder finanziellen 
Aufwand verbunden wäre. 
12. eine Trennung gem. § 12 nicht oder nur mit nicht vertretbarem Aufwand möglich ist 
13. konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die Information zu einer Gefährdung  
der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung verwendet werden soll  
14. der Antrag erkennbar rechtsmissbräuchlich gestellt wird, insbesondere weil er in  
kürzerem Zeitraum wiederholt erfolgt oder querulatorischen, schikanösen oder 
beleidigenden Inhalt hat. 
 
(3) Soweit und solange Informationen aufgrund der vorstehenden Absätze nicht zugänglich 
gemacht werden dürfen, besteht Anspruch auf Zugang zu den übrigen Informationen. 
 
§ 8 Ablehnung der Auskunftserteilung  
(1) Die Ablehnung einer Auskunftserteilung ist grundsätzlich zu begründen. 
 
(2) Die Ablehnung der Auskunftserteilung bedarf keiner Begründung, soweit dadurch der 
Zweck der Auskunftsverweigerung (§ 7) gefährdet würde. Die Gründe der 
Auskunftsverweigerung sind in diesen Fällen jedoch aktenkundig zu machen. 
 
(3) Wird die Auskunftserteilung ganz oder teilweise abgelehnt, kann die Antragstellerin bzw. 
der Antragsteller beantragen, dass die Entscheidung durch den Magistrat in nicht 
öffentlicher Sitzung überprüft wird.  
 
§ 9 Trennungsprinzip  
Die Stadt trifft, soweit möglich, geeignete organisatorische Vorkehrungen, damit 
Informationen, die aufgrund der § 7 nicht zugänglich gemacht werden dürfen, ohne 
unverhältnismäßigen Aufwand abgetrennt werden können. 
 
 
§ 10 Verhältnis zu anderen Informationszugangsrechten  
Rechtsvorschriften, die einen weitergehenden Zugang zu Informationen ermöglichen oder 
ihre Grundlage in besonderen Rechtsverhältnissen haben bleiben unberührt. 
 
§ 11 Kosten  
(1) Für Amtshandlungen aufgrund dieser Satzung werden Kosten (Gebühren und 
Auslagen) erhoben. 
(2) Bei der Bemessung der Gebühren sind der mit der Zugänglichmachung der 
Informationen verbundene Verwaltungsaufwand (Personal- und Sachaufwand) und 
zusätzlich die Bedeutung der Angelegenheit für die Antragstellerin bzw. den Antragsteller 
zu berücksichtigen. 
 
(3) Die Auskunftserteilung kann von der Zahlung eines angemessenen Kostenvorschusses 
abhängig gemacht werden. 
 
§ 12 Beauftragte/r für die Informationsfreiheit 
Jede Person mit Wohnsitz in Kassel sowie jede juristische Person mit Sitz in Kassel kann 
die Beauftragte/den Beauftragten für die Informationsfreiheit der Stadt Kassel anrufen, 
wenn sie ihr Recht auf Informationsfreiheit oder auf Informationszugang nach dieser 
Satzung als verletzt ansieht. Die Bestimmungen des Hessischen Datenschutzgesetzes 
über die Aufgaben des behördlichen Datenschutzbeauftragten gelten entsprechend. 
 
 
 
§ 13 Aktive Veröffentlichungen  
Das Prinzip der maximalen Öffentlichkeit soll Anwendung finden. Alle rechtlichen 
Ermessenspielräume werden ausgeschöpft, um eine frühestmögliche elektronische 
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Veröffentlichung aller den Entscheidungsprozessen der Stadtverordnetenversammlung 
zugrunde liegenden Informationen zu ermöglichen. Das Nähere regelt die Hauptsatzung. 
 
§ 14 Inkrafttreten, Außerkrafttreten  
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Kassel in 
Kraft. 

 
Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei 
Zustimmung: Piraten 
Ablehnung: SPD, B90/Grüne, CDU, FDP 
Enthaltung: Kasseler Linke 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Der Antrag des Stadtverordneten Bayer, Piraten, betr. Informationsfreiheitssatzung, 
101.17.390, wird abgelehnt. 

 
 Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Oberbrunner 
 
 

13. Informationsfreiheitssatzung 
Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 
- 101.17.564 - 

 
Gemeinsamer Antrag 
 
Stadtverordneter Geselle, SPD-Fraktion, begründet den gemeinsamen Antrag. 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat der Stadt Kassel wird beauftragt, die Realisierung einer 
Informationsfreiheitssatzung für die Stadt Kassel zu prüfen. Neben dem Anspruch der 
Bürgerinnen/Bürger auf freien Zugang zu Informationen betreffend den eigenen 
Wirkungskreis der Stadt Kassel, sollen auch berechtigte Interessen Dritter an 
Geheimhaltung/ Nichtveröffentlichung sowie eine angemessene Deckung der entstehenden 
Verwaltungskosten berücksichtigt werden. Bei der Prüfung sollen mögliche Intentionen des 
Landesgesetzgebers bezüglich der Verbesserung der Informationsfreiheit berücksichtigt 
werden. 

 
Stadtverordneter Geselle, SPD-Fraktion, ändert im Einverständnis mit der Fraktion B90/Grüne den 
gemeinsamen Antrag wie folgt. 
 
 Geänderter gemeinsamer Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat der Stadt Kassel wird beauftragt, die Realisierung einer 
Informationsfreiheitssatzung für die Stadt Kassel zu prüfen. Neben dem Anspruch der 
Bürgerinnen/Bürger auf freien Zugang zu Informationen betreffend den eigenen 
Wirkungskreis der Stadt Kassel, sollen auch berechtigte Interessen Dritter an 
Geheimhaltung/ Nichtveröffentlichung sowie eine angemessene Deckung der entstehenden 
Verwaltungskosten berücksichtigt werden. Bei der Prüfung sollen mögliche Intentionen des 
Landesgesetzgebers bezüglich der Verbesserung der Informationsfreiheit berücksichtigt 
werden. 
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Es wird gebeten, bis zum Frühjahr 2013 ein Ergebnis im Ausschuss vorzulegen. 
 
Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: Kasseler Linke 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Dem geänderten gemeinsamen Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne betr. 
Informationsfreiheitssatzung, 101.17.564, wird zugestimmt. 

 
 
Stadtverordneter Domes bringt folgende Änderungsanträge ein und beantragt eine ziffernweise 
Abstimmung. 
 
 Änderungsantrag der Fraktion Kasseler Linke 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

1.) Satz 1 des gemeinsamen Antrages der Fraktionen SPD und B90/Grüne erhält folgenden 
Wortlaut: 
„Der Magistrat der Stadt Kassel wird beauftragt, bis zum Sommer 2013 den Entwurf 
einer Informationsfreiheitssatzung der Stadt Kassel vorzulegen.“ 
 
2.) Der Beschlusstext wird um folgenden 2. Satz ergänzt: 
„ Die Vorlage 101.17.390, geänderter Antrag des Stadtverordneten Bayer, ist dabei zu 
berücksichtigen.“ 

 
 
Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei 
Zustimmung: Kasseler Linke, Piraten, FDP 
Ablehnung: SPD, B90/Grüne, CDU 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Ziffer 1 des Änderungsantrages der Fraktion Kasseler Linke zum gemeinsamen 
geänderten Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne betr. 
Informationsfreiheitssatzung, 101.17.564, wird abgelehnt. 
 
 
 

Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei 
Zustimmung: Kasseler Linke, Piraten 
Ablehnung: SPD, B90/Grüne, CDU, FDP 
Enthaltung: -- 
den  
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Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Ziffer 2 des Änderungsantrages der Fraktion Kasseler Linke zum gemeinsamen 
geänderten Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne betr. 
Informationsfreiheitssatzung, 101.17.564, wird abgelehnt. 

 
 Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Oberbrunner 
 
 
 

8. Umsetzungskontrolle der Stadtverordnetenbeschlüsse 
Antrag der Fraktion Kasseler Linke 
- 101.17.490 - 

 
Antrag 
 
Stadtverordneter Domes, Fraktion Kasseler Linke, begründet den Antrag. 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

zur Kontrolle der Umsetzung der Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung 
halbjährlichen einen Übersichtsbericht zu veröffentlichen. 
 
In diesem Übersichtsbericht sind alle im Berichtszeitraum beschlossenen Anträge der 
Stadtverordnetenversammlung aufzuführen nebst einer kurzen Erläuterung hinsichtlich der 
Umsetzung. Alle nicht vollständig erledigten Anträge sind auf die Auflistung im folgenden 
Berichtszeitraum zu übertragen. 
 
Diese Berichte werden im öffentlich zugänglichen Bürgerinformationssystem der Stadt 
Kassel als Volltext durchsuchbare Dokumente zur Verfügung gestellt. 
 
Die bisher an die Fraktionen versandten Texte zur Beschlusskontrolle werden im 
Bürgerinformationssystem veröffentlicht. 
 
In dem Übersichtsbericht wird auf vorliegende ausgefertigte Texte einer Beschlusskontrolle 
verlinkt. 

 
Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei 
Zustimmung: Kasseler Linke, Piraten 
Ablehnung: SPD, B90/Grüne, FDP 
Enthaltung: CDU 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Der Antrag der Fraktion Kasseler Linke betr. Umsetzungskontrolle der 
Stadtverordnetenbeschlüsse, 101.17.490, wird abgelehnt. 

 
 Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Bayer 
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9. Bündnis „Vermögenssteuer jetzt“ 
Antrag der Fraktion Kasseler Linke 
- 101.17.505 - 

 
Antrag 
 
Stadtverordneter Domes, Fraktion Kasseler Linke, begründet den Antrag. 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Die Stadt Kassel tritt dem Bündnis "Vermögenssteuer jetzt" bei 
(http://www.vermoegensteuerjetzt.de/) 

 
Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei 
Zustimmung: Kasseler Linke, Piraten 
Ablehnung: SPD, B90/Grüne, CDU, FDP 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Der Antrag der Fraktion Kasseler Linke betr. Bündnis „Vermögenssteuer jetzt“, 
101.17.505, wird abgelehnt. 

 
 Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Frankenberger 
 
 

10. Kein Verschweigen der NS-Geschichte im Henschel Museum 
Antrag der Fraktion Kasseler Linke 
- 101.17.514 - 

 
Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
 
 
 

11 Aberkennung der Ehrenbürgerschaft August Bodes 
Antrag der Fraktion Kasseler Linke 
- 101.17.544 - 

 
Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
 
 
 

12. Inhalt und Auswirken des Kommunaler Schutzschirm jetzt diskutieren 
Anfrage der Fraktion Kasseler Linke 
- 101.17.552 - 

 
Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
 
 
 

http://www.vermoegensteuerjetzt.de/
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14. Straßenbeiträge für Eisenbahnweg 
Antrag der CDU-Fraktion 
- 101.17.565 - 

 
Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
 
 

15. Stavo-Ticker: Zeitnahe Information aus den Gremien 
Antrag der CDU-Fraktion 
- 101.17.578 - 

 
Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
 
 

17. Kein Werbestand der Bundeswehr auf dem Hessentag 
Antrag der Fraktion Kasseler Linke 
- 101.17.606 - 

 
Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
 
 

18. Rekommunalisierung der Wasserversorgung in Kassel und Vellmar 
Anfrage der Piraten-Fraktion 
- 101.17.607 - 

 
Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
 
 

19. Fahrradverleihsystem Konrad 
Anfrage der Piraten-Fraktion 
- 101.17.609 - 

 
Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
 
 
 
 
 
Ende der Sitzung: 17:59 Uhr 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petra Friedrich Cenk Yildiz 
Vorsitzende Schriftführer 



 

-II-/-20- 
 
 

(&) 
 

Vorlage Nr. 101.17.577  Kassel, 27. August 2012 
 
 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 HGO für das 
Jahr 2012; - Liste 3/2012 - 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel 
 
 

Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Die Stadtverordnetenversammlung bewilligt gemäß § 100 Abs. 1 HGO die in der beigefügten 
Liste 3/2012 enthaltene über- und außerplanmäßige Aufwendung/Auszahlung 
 
im Ergebnishaushalt in Höhe von 494.320,00 €.“ 
 

 
 

Begründung: 
 
Die Zuständigkeit der Stadtverordnetenversammlung bzgl. der Bewilligung über- und außerplanmäßiger 
Aufwendungen und Auszahlungen ergibt sich aus den am 15.05.2006 beschlossenen „Richtlinien über 
die Bewilligung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen“. Danach obliegt die 
Zuständigkeit der Stadtverordnetenversammlung 

 bei Bewilligungen über 50.000 € je Einzelfall 

 unabhängig von Wertgrenzen (Einzelbewilligung > 50.000 €) auch dann, wenn  
- nicht zweckgebundene Mehreinnahmen zur Deckung verwendet werden müssen 
- Verpflichtungen für zukünftige Haushaltsjahre eingegangen werden  
- Einzelmaßnahmen betroffen sind, die sich auf mehrere Haushaltsjahre auswirken und eine 

dieser Maßnahmen 50.000 € bzw. in Fällen, die keinen Aufschub dulden, 100.000 € übersteigt 
- ein Zuschuss an Dritte gezahlt werden soll  

 
Die beantragte Mehraufwendung/-auszahlung und der Deckungsvorschlag ist auf der Rückseite des 
Einzelantrages begründet. 
 
Die beantragte Mehraufwendung/-auszahlung hat keine Auswirkungen auf den Fehlbedarf des 
Ergebnishaushaltes. 
 
Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung am 27.08.2012 beschlossen. 
 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 



hier: Liste 3/2012

1. Ergebnishaushalt

Nr. Dez. KST SK Invest.-Nr. Betrag KST SK Invest.-Nr. Betrag

1 I 410 00 110 712 100 000 494.320,00 900 02 001 620 020 000 494.320,00

494.320,00

Zusammenstellung von Einzelanträgen auf Bewilligung 
über - und außerplanmäßiger Aufwendungen bzw. Auszahlungen

Empfangende Seite Deckende Seite
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Vorlage Nr. 101.17.584  Kassel, 28. August 2012 
 
 
 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 HGO für das 
Jahr 2012; - Kenntnisnahme Liste VIII/2012 - 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel 
 

Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, 
 
von der in der beigefügten Liste VIII/2012 gemäß § 100 Abs. 1 HGO bewilligten 
Aufwendung/Auszahlung 
 
 im Ergebnishaushalt in Höhe von  30.670,00 €  
 
Kenntnis zu nehmen. 
 
 

Begründung: 
 
Die Zuständigkeit des Magistrates für die Bewilligung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und 
Auszahlungen ergibt sich aus den am 15.05.2006 von der Stadtverordnetenversammlung 
beschlossenen „Richtlinien über die Bewilligung über- und außerplanmäßiger Ausgaben“. Danach 
obliegt die Zuständigkeit dem Magistrat bei Bewilligungen über 25.000 € bis einschl. 50.000 € je 
Einzelfall. Der Stadtverordnetenversammlung ist hiervon Kenntnis zu geben. Die beantragte 
Mehraufwendung/-auszahlung und der Deckungsvorschlag ist auf der Rückseite des Einzelantrages 
begründet. 
 
Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung am 27.08.2012 beschlossen. 
 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 



hier: Liste VIII-2012

1. Ergebnishaushalt

Nr. Dez. KST SK Invest.-Nr. Betrag KST SK Invest.-Nr. Betrag

1 I 805 00 000 678 011 000 30.670,00 900 02 001 620 020 000 30.670,00

30.670,00

Zusammenstellung von Einzelanträgen auf Bewilligung 
über - und außerplanmäßiger Aufwendungen bzw. Auszahlungen

Empfangende Seite Deckende Seite
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(&) 
 

Vorlage Nr. 101.17.585  Kassel, 28. August 2012 
 
Feststellung des Jahresabschlusses 2011 für den Kasseler Entwässerungsbetrieb - 
Eigenbetrieb der Stadt Kassel 
 
Berichterstatter/-in: Stadtbaurat Christof Nolda 
 

Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Der testierte Jahresabschluss per 31.12.2011 des Kasseler Entwässerungsbetriebes wird 
festgestellt. Über die Gewinnverwendung wird wie folgt entschieden: 
 

1. Der Gewinn des Geschäftsjahres 2011 i.H.v. 5.263.318,44 Euro ist auf neue Rechnung 
des Jahres 2012 vorzutragen, 
 

2. von dem Gewinnvortrag 2011 i.H.v. 4.216.597,33 Euro sind 780.000,00 Euro an die 
Stadt Kassel als Eigenkapitalverzinsung abzuführen und 3.436.597,33 Euro der 
Rücklage Abwasser zuzuführen. Der Rücklage Abscheider sind 84.504,05 (Verlust 2010) 
Euro zu entnehmen und der Rücklage Abwasser zuzuführen.“ 

 

Begründung: 
 
Gem. § 5 Ziffer 13 in Verbindung mit § 27 Abs. 2 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) ist der 
Jahresabschluss von einem durch die Gemeindevertretung zu bestellenden Abschlussprüfer nach den 
für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches 
(HGB) zu prüfen. 
 
Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung vom 07.11.2011 die 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft akzent Revisions GmbH , Obere Karlsstraße 3, 34117 Kassel, mit der 
Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2011 beauftragt. 
 
Der geprüfte und testierte Jahresabschluss liegt nunmehr vor. 
 
Nach § 5 Nr.11 EigBGes hat die Stadtverordnetenversammlung den Jahresabschluss festzustellen und 
über die Verwendung des Jahresgewinns zu beschließen. 
 
Das Regierungspräsidium Kassel hat in seiner aufsichtsbehördlichen Genehmigung für das 
Haushaltsjahr 2005 vom 14.07.05 gefordert, dass Eigenbetriebe im Sinne einer Eigenkapitalverzinsung 
einen Ertrag für den städtischen Haushalt erwirtschaften. Mit dem Amt für Kämmerei und Steuern 
wurde vereinbart, das Eigenkapital des Kasseler Entwässerungsbetriebes mit 6 % zu verzinsen und 
den Betrag von 780.000,-- € an den städtischen Haushalt abzuführen. 

 
Die Betriebskommission und der Magistrat haben in ihren Sitzungen am 28.06.2012 und 13.08.2012 
den Jahresabschluss zur Kenntnis genommen und dem o.a. Beschluss zugestimmt. 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 
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Vorlage Nr. 101.17.587  Kassel, 5. September 2012 
 
 
 
Städtische Werke AG 
Gründung der Leizener Biogas Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH 
Gründung der Leizener Biogas GmbH u. Co. KG 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel 
 

Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

1. Der Gründung der Leizener Biogas Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH mit einem 
Stammkapital von 25.000 € durch die Städtische Werke AG wird nach Maßgabe des 
beigefügten Entwurfs des Gesellschaftsvertrages (Anlage 1) zugestimmt. 
 

2. Der Gründung der Leizener Biogas GmbH & Co. KG durch die Städtische Werke AG als 
Kommanditistin wird nach Maßgabe des beigefügten Entwurfs des Gesellschaftsvertrages 
(Anlage 2) zugestimmt. 
 

3. Der Beteiligung weiterer Gesellschafter an der Leizener Biogas Verwaltungs- und 
Beteiligungsgesellschaft mbH und der Leizener Biogas GmbH & Co. KG wird zugestimmt. 
 

4. Der Magistrat wird ermächtigt, die zur Umsetzung des Beschlusses erforderlichen Erklärungen 
in der jeweils rechtlich gebotenen Form rechtsverbindlich abzugeben. Die Ermächtigung 
umfasst auch  die Vornahme etwaiger  redaktioneller  Ergänzungen,  Änderungen,  
Streichungen oder Klarstellungen.“ 

 
 

Begründung: 
 
Die Städtische Werke AG (STW) beabsichtigen, sich am Projekt der Biogaseinspeiseanlage am 
Standort Leizen in Mecklenburg-Vorpommern zu beteiligen. Es ist vorgesehen, ein den bisherigen 
Biogaskonzepten der STW vergleichbares Konzept umzusetzen. 
  
An der Leizener Biogas Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH wird die STW zunächst 100 % 
übernehmen sowie die Kommanditanteile der KG zu 100 % einbringen. Die GmbH soll als 
Komplementärin die Geschäftsführung der KG ausüben. Die Höhe der in die KG einzubringenden 
haftenden Kommanditeinlage beträgt in der Regel  20 - 30 % des Investitionsvolumens von derzeit 
geschätzten 11 Mio. €. Zusammen mit dem Stammkapital der Verwaltungs-GmbH von  25 T€ ergibt 
sich zu Beginn ein Haftungskapital in Höhe von  2,3  bis  3,4 Mio. €. 
 
Nach Abschluss der aktuell noch laufenden Verhandlungen mit potentiellen Gesellschaftern sind derzeit 
folgende Gesellschafteranteile vorgesehen: 
 
Substratliefernde Landwirte mit 5 bis 15 %, der Anlagenhersteller MT-Energie GmbH mit 10 %, Partner 
aus Energiewirtschaft, Biogasbranche oder Finanzdienstleister mit 35 bis 40 % und die STW mit  35 bis 
40 %. 
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Der Vorstand der STW hat in seinem Schreiben vom 27.07.2012 dieses Konzept näher erläutert 
(Anlage 3). 
 
Das Engagement der lokalen Landwirtschaft in die Gesellschaft ist notwendig und zugleich auch eine 
Bedingung. Die finanzielle Beteiligung der Landwirte bietet die Sicherheit, dass der Substratlieferant 
und Kommanditist eine Person darstellt und die gleichen Ziele verfolgt wie die Gesamtgesellschaft. 
Eine weitergehende Projektdarstellung kann der  Anlage 4  entnommen werden. 
 
Zielsetzung ist, dieses Projekt umgehend zu realisieren und noch in diesem Jahr in Betrieb zu nehmen, 
d.h. der Anlagenbetrieb und die Geschäftsvorfälle sollen frühzeitig in den o.g. Gesellschaften gebündelt 
und von diesen durchgeführt werden, um doppelte Prozesse bei den STW und den Gesellschaften zu 
vermeiden. Deshalb sollen die Gesellschaften bis zur Inbetriebnahme der Gärstrecke und des BHKW 
am Anlagenstandort im Oktober 2012 handlungsfähig sein. Vor diesem Hintergrund soll die Umsetzung 
zügig vorangebracht werden.  
 
Die Wirtschaftlichkeit des Projektes wurde durch den Vorstand geprüft und verspricht lt. Vorstand eine 
angemessene Rendite bei einem begrenzten Risiko, da die Ertragslage mit der Förderung durch das 
Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) abgesichert ist.  
 
Im Rahmen der nach § 121 Abs. 6 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) vorgeschriebenen 
Markterkundung wurden die Stellungnahmen der Handwerkskammer (HWK)  und der Industrie- u. 
Handelskammer Kassel (IHK) angefordert.  Die Stellungnahmen sind beigefügt (Anlage 5). 
 
Unter Beachtung des Regionalitätsprinzips im Sinne von § 121 Abs. 5  HGO, sind die berechtigten 
Interessen der betroffenen Belegenheitsgemeinde zu wahren. In diesem Zusammenhang wurde die 
Gemeinde Leizen um eine Stellungnahme zu diesem Investitionsprojekt der STW in Mecklenburg-
Vorpommern gebeten, die als Anlage 6 beigefügt ist. 
 
Diese Beteiligung ist über den Grundsatzbeschluss des Aufsichtsrates der Städtische Werke AG vom 
16.09.2009 zur Ausweitung des Biogasgeschäftes im Hinblick auf die wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen gedeckt. Zwischenzeitlich hat sich bei den Investitionskosten aufgrund eines 
größeren BHKW auf dem Anlagenstandort, der hohen Auftragslage bei den Anlagenherstellern und 
durch unvorhersehbare Mehraufwendungen im Tiefbau eine Erhöhung von ursprünglich geplanten 9,5 
Mio.€ auf aktuell 11 Mio. € ergeben. Die Mehrkosten werden lt. Vorstand durch Mehrerlöse und 
Optimierung der Kosten für die Betriebsführung kompensiert. Die geplanten Renditeziele werden 
trotzdem erreicht.  
 
Der Aufsichtsrat der STW hat in seiner Sitzung am 29. Juni 2012 eine Nachgenehmigung  für die 
gestiegenen Investitionskosten beschlossen. 
 
Mit Blick auf den Ausbau der Geschäftsfelder mit überregionalen Geschäftstätigkeiten und weiteren 
mittelbaren Beteiligungen, sind den Möglichkeiten zur Steuerung und Kontrolle durch die 
Beteiligungsverwaltung der Stadt Kassel inzwischen Grenzen gesetzt. Mit Blick auf die 
bundesrechtlichen Regelungen wurden die Bedenken gegen die Maisvergärung und die große 
Entfernung zum Geschäftsgebiet zurückgestellt. Zur Reduzierung des Kapitalbedarfs und der Risiken 
ist die Aufnahme externer Gesellschafter dringend erforderlich. 
 
Der Magistrat hat diese Vorlage in seiner Sitzung am 27. August 2012 beschlossen. 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 
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Rathaus  
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 1266 
Telefax 0561 787 7130 
E-Mail  info@cdu-fraktion-kassel.de 
Internet www.CDU-Fraktion-Kassel.de 
 

Vorlage Nr. 101.17.310  Kassel, 17. Januar 2012 
 
 
 
Änderung der Straßenbeitragssatzung 
 
 
Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 26.03.2012 Überweisung in die Ausschüsse 
für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen und Recht, Sicherheit, Integration und 
Gleichstellung 
 

Geänderter Antrag 
vom 21. August 2012 

 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, einen Vorschlag zur Ergänzung der Satzung über die 
Erhebung von Straßenbeiträgen in der Stadt Kassel um einen neuen Paragrafen 
„Beteiligung“ vorzulegen. 
 
Dieser soll die rechtzeitige und umfangreiche Beteiligung der Beitragspflichtigen bei 
entsprechenden Baumaßnahmen mit dem Ziel, betroffene Bürgerinnen und Bürger im 
Sinne von Transparenz und Bürgernähe bei Baumaßnahmen nach dem KAG bestmöglich 
einzubinden, regeln. 
 
Mindestens ist der heute praktizierte Ist-Zustand in der Satzung festzuschreiben. 

 
 

Begründung: 
 
In der Vergangenheit hat es vielfach Kritik an der Informationspolitik des Magistrates bei 
Baumaßnahmen gegeben, die nach dem Kommunalen Abgabengesetzt (KAG) beitragspflichtig 
sind und bei denen für die betroffenen Anlieger oftmals nicht unerhebliche finanzielle Belastungen 
entstehen. Derzeit gibt es in der Satzung über die Erhebung von Straßenbeiträgen in der Stadt 
Kassel keine Festlegungen über ein regelhaftes Verfahren mit dem Ziel, betroffene Bürgerinnen 
und Bürger im Sinne von Transparenz und Bürgernähe bei Baumaßnahmen nach dem KAG 
bestmöglich einzubinden. 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Dr. Norbert Wett 
 
 
gez. Dr. Norbert Wett 
Fraktionsvorsitzender 
 
 
 
 

mailto:info@cdu-fraktion-kassel.de
http://www.cdu-fraktion-kassel.de/


 
 

 

Antrag CDU-Fraktion Vorlage-Nr. 101.17.310 Seite 2 

 

Nachrichtlich  
Ursprungsantrag vom 17. Januar 2012 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Die Satzung über die Erhebung von Straßenbeiträgen in der Stadt Kassel wird wie folgt geändert:  
 
1. Ein neuer § „Beteiligung“ wird mit untenstehendem Wortlaut in die Satzung aufgenommen 
 

1. Die Beitragspflichtigen werden rechtzeitig, jedoch spätestens 1 Jahr vor Beginn der 
beitragspflichtigen Baumaßnahme, soweit die Gesamtkosten 25.000 € 
überschreiten, über deren Umfang und Art sowie über die für das Grundstück zu 
erwartende Höhe der anfallenden Kosten schriftlich sowie in einer 
Anwohnerversammlung informiert. Grundlage hierfür ist ein von der Verwaltung 
aufgestellter Planungsentwurf, der sich an den Grundsätzen der Zweckmäßigkeit 
und Sparsamkeit orientiert. 
 

2. In einem Zeitraum von 3 Monaten nach dieser Information ist den Beitragspflichtigen 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben, Einwände zu äußern und 
Änderungsvorschläge zu machen. Hierfür erhalten sie Berechtigung zur 
Einsichtnahme in die Planungsunterlagen. 
 

3. Zu den Stellungnahmen, Einwänden und Änderungsvorschlägen der 
Beitragspflichtigen haben die zuständigen Ämter Stellung zu nehmen und im Zuge 
der fachlichen Abwägung zu entscheiden, ob eine Berücksichtigung bei der 
weiteren Planung erfolgen kann. Die Planung ist ggf. entsprechend anzupassen. 
Über die Stellungnahmen der zuständigen Ämter sowie über das 

 
4. Ergebnis der Abwägung sind die Beitragspflichtigen spätestens 1 Monat nach 

Ablauf der Stellungnahme Frist nach Punkt 2 rechtzeitig schriftlich zu informieren. 
 

5. Zur Anhörung im zuständigen Ortsbeirat und zur Beschlussfassung in den 
städtischen Gremien sind neben den aktuellen Planungsunterlagen auch die 
Stellungnahmen, Einwände und Änderungsvorschläge der Beitragspflichtigen sowie 
die entsprechenden Stellungnahmen der Fachämter vorzulegen. 

 
 



 

Antrag des Stadtverordneten Bayer, Piraten 
 

(&) 
 

 
Rathaus 
34112 Kassel 
 

Vorlage Nr. 101.17.390  Kassel, 7. März 2012 
 
 
 
Informationsfreiheitssatzung 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Jörg-Peter Bayer 
 
 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen und in den Ausschuss für Sicherheit, Recht, 

Integration und Gleichstellung 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Die Stadtverordnetenversammlung möge folgende Informationsfreiheitssatzung 
beschließen: 

 
§ 1 Anspruch auf Information 
(1) Jeder hat Anspruch auf freien Zugang zu den bei der Stadt Kassel vorhandenen 
Informationen über Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der Stadt Kassel und 
der von ihr geführten Unternehmen. 
 
(2) Informationen sind alle in Schrift-, Bild-, Ton- oder in Datenverarbeitungsform oder auf 
sonstigen Informationsträgern festgehaltene Inhalte, Mitteilungen und Aufzeichnungen. 
 
§ 2 Antragstellung 
(1) Der Zugang zu Informationen wird auf Antrag gewährt. Einer Darlegung rechtlichen 
Interesses oder einer Begründung des Antrages bedarf es nicht. 
 
(2) Der Antrag kann mündlich, schriftlich, zur Niederschrift oder in elektronischer Form bei 
der Stadt Kassel gestellt werden. 
 
(3) Im Antrag sind die gewünschten Informationen zu benennen. Fehlen dem Antragsteller 
Angaben zu einer hinreichenden Bestimmung der gewünschten Information, so hat die 
Stadtverwaltung den Antragsteller zu beraten und ihm Hilfe zu leisten. 
 
§ 3 Entscheidung über den Antrag 
(1) Die Stadt Kassel macht die gewünschten Informationen unverzüglich, spätestens aber 
innerhalb von drei Wochen zugänglich. 
 
(2) Im Falle einer Ablehnung oder Beschränkung des Zugangs von Informationen erteilt die 
Stadt Kassel einen Ablehnungsbescheid mit detaillierter Begründung. 

 
§ 4 Ausgestaltung des Informationszugangs 
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(1) Die Stadt Kassel hat nach Wahl des Antragstellers Auskunft zu erteilen, Akteneinsicht 
zu gewähren oder die Informationsträger zugänglich zu machen, die die begehrten 
Informationen enthalten. 
 
(2) Die Stadt Kassel stellt ausreichende zeitliche, sachliche und räumliche Möglichkeiten für 
den Informationszugang zur Verfügung. Die Anfertigung von Notizen ist gestattet. 
 
(3) Auf Antrag händigt die Stadt Kassel Kopien der Informationsträger, die die begehrten 
Informationen enthalten, aus oder versendet sie an den Antragsteller. 
 
(4) Wenn die begehrten Informationen bereits frei zugänglich im Internet veröffentlicht sind, 
kann die Stadt Kassel ihrer Verpflichtung zur Gewährung des Informationszugangs auch 
erfüllen, indem sie den Antragsteller auf die Internet-Veröffentlichungen unter Angabe der 
Fundstellen verweist. 
 
§ 5 Ausschluss und Beschränkung des Anspruchs 
(1) Der Anspruch besteht nicht, soweit das Bekanntwerden der Informationen dem Wohl 
des Bundes, des Landes oder des Landkreises nachweislich Nachteile bereiten würde. 
 
(2) Der Anspruch besteht auch nicht, soweit die Informationen nach einem Gesetz geheim 
gehalten werden müssen, oder soweit es sich bei den Informationen um Geheimnisse 
Dritter, insbesondere zum persönlichen Lebensbereich gehörende Geheimnisse sowie 
nachweisliche Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse handelt. 
 
§ 6 Trennungsprinzip 
(1) Die Stadt Kassel trifft geeignete organisatorische Vorkehrungen, damit Informationen, 
die unter die Schutzbestimmung des § 5 fallen, ohne unverhältnismäßigen Aufwand 
abgetrennt werden können. 
 
(2) Wenn nur Teile des angeforderten Dokuments der Schutzbestimmung des § 5 
unterliegen, werden die übrigen Teile des Dokuments dem Antragsteller zugänglich 
gemacht. 
 
§ 7 Inkrafttreten 
Die Satzung tritt einen Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 
 

Begründung: 
 
Da es in Hessen bisher kein Informationsfreiheitsgesetz gibt, sind die Kommunen angehalten, 
solche Satzungen auf den Weg zu bringen, um die nötige Transparenz auf Verwaltungsebene 
herzustellen. Nach Ansicht der Gruppe der Piraten im Kasseler Rathaus besteht dieser Anspruch, 
da die Verwaltung durch Steuergelder finanziert wird und gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern 
eine Auskunftspflicht hat, solange diese nicht die Rechte Dritter berührt. 
 
Die erste Fassung dieser Satzung wurde bereits im Jahr 2009 durch den hessischen 
Datenschutzbeauftragten geprüft und stammt von der Alsfelder Alternativen Liste (ALA). 
 
Die Satzung hat den Zweck den Auskunftsanspruch von Bürgerinnen und Bürgern gegenüber der 
Verwaltung zu stärken. 
 
 
 
Jörg-Peter Bayer 
Stadtverordneter 
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Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 3315 
E-Mail fraktion@Kasseler-Linke.de 

Vorlage Nr. 101.17.490  Kassel, 21. Mai 2012 
 
 
 
Umsetzungskontrolle der Stadtverordnetenbeschlüsse 
 
 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen 

 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

zur Kontrolle der Umsetzung der Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung 
halbjährlichen einen Übersichtsbericht zu veröffentlichen. 
 
In diesem Übersichtsbericht sind alle im Berichtszeitraum beschlossenen Anträge der 
Stadtverordnetenversammlung aufzuführen nebst einer kurzen Erläuterung hinsichtlich der 
Umsetzung. Alle nicht vollständig erledigten Anträge sind auf die Auflistung im folgenden 
Berichtszeitraum zu übertragen. 
 
Diese Berichte werden im öffentlich zugänglichen Bürgerinformationssystem der Stadt 
Kassel als Volltext durchsuchbare Dokumente zur Verfügung gestellt. 
 
Die bisher an die Fraktionen versandten Texte zur Beschlusskontrolle werden im 
Bürgerinformationssystem veröffentlicht. 
 
In dem Übersichtsbericht wird auf vorliegende ausgefertigte Texte einer Beschlusskontrolle 
verlinkt. 

 
 

Begründung: 
 
Die bisher durchgeführte Beschlusskontrolle ist weder für die Stadtverordneten noch für die 
interessierte Öffentlichkeit einfach und transparent zugänglich. Die Festsetzung der digitalen 
Übermittlung eines volltextdurchsuchbaren Textdokuments dient der Arbeitserleichterung und 
verbesserten Effektivität. 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Kai Boeddinghaus 
 
 
 
gez. Kai Boeddinghaus 
Stellv. Fraktionsvorsitzender 

mailto:buero@spd-fraktion-kassel.de


 

 

(&) 
 
Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 3315 
E-Mail fraktion@Kasseler-Linke.de 

Vorlage Nr. 101.17.505  Kassel, 4. Juni 2012 
 
 
 
Bündnis „Vermögenssteuer jetzt“ 
 
 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen 

 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Die Stadt Kassel tritt dem Bündnis "Vermögenssteuer jetzt" bei 
(http://www.vermoegensteuerjetzt.de/). 

 
 

Begründung: 
 
Zur Finanzierung der gesellschaftlichen Aufgaben ist eine stärkere Heranziehung der 
Vermögenden ausdrücklich im Interesse der Kommunen. 
 
Die mittlerweile strukturelle Verletzung des Konnexitätsprinzips durch den Bund und das Land 
Hessen hat eine Ursache auch in dem zu geringen Steueraufkommen. 
  
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Marburg hat einen solchen Beschluss bereits am 
25.05.2012 mit den Stimmen von SPD, Bündnis90/Die Grünen und Linken gefasst. 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Kai Boeddinghaus 
 
 
 
gez. Norbert Domes 
Fraktionsvorsitzender 

mailto:fraktion@Kasseler-Linke.de
http://www.vermoegensteuerjetzt.de/


 

 

(&) 
 
Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 3315 
E-Mail fraktion@Kasseler-Linke.de 

Vorlage Nr. 101.17.514  Kassel, 11. Juni 2012 
 
 
 
Kein Verschweigen der NS-Geschichte im Henschel Museum 
 
 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen 

 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat soll als Vertretung der Mitgliedschaft der Stadt Kassel im Verein Henschel 
Museum und Sammlung dafür Sorge tragen, dass das Thema Zwangsarbeit in der Zeit des 
Nationalsozialismus in die Ausstellung des Henschel Museums aufgenommen wird. 
Die Gestaltung soll durch sachkundige, mit dem Thema vertraute Fachpersonen 
(HistorikerInnen) erfolgen. 

 
 

Begründung: 
 
Während der NS-Zeit beschäftigte die Firma  Henschel aus vielen europäischen Ländern 
verschleppte ausländischen ZwangsarbeiterInnen und Kriegsgefangene, die in Kassel zur Arbeit in 
der Rüstungsproduktion gezwungen wurden. 
 
Im Jahre 1943 waren fast 60 Prozent der Belegschaft von Henschel ausländische Arbeitskräfte. 
 
Die mangelnde Versorgung mit Lebensmitteln und Kleidung, die Unterbringung in Lagern mit 
katastrophalen hygienischen Verhältnissen und die enormen Arbeitsbelastungen führten dazu, 
dass viele von ihnen die Zwangsarbeit in Kassel nicht überlebten oder schwere gesundheitliche 
Schäden davontrugen. 
 
Ein Museum, das sich mit der Geschichte des Henschelkonzerns beschäftigt, darf diese Tatsachen 
nicht verschweigen. 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Kai Boeddinghaus 
 
 
 
gez. Norbert Domes 
Fraktionsvorsitzender 

mailto:fraktion@Kasseler-Linke.de


 

 

(&) 
 
Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 3315 
E-Mail fraktion@Kasseler-Linke.de 

Vorlage Nr. 101.17.544  Kassel, 12. Juli 2012 
 
 
 
Aberkennung der Ehrenbürgerschaft August Bodes 
 
 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen 

 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 

Die 1960 an August Bode verliehene Ehrenbürgerschaft der Stadt Kassel wird aberkannt. 
 
 

Begründung: 
 
Das Recht zur Vergabe des Ehrenbürgerrechts an Personen, die sich um Kassel besonders 
verdient gemacht haben, liegt bei der Stadtverordnetenversammlung.  
Die Stadtverordnetenversammlung kann das Ehrenbürgerrecht wegen unwürdigen Verhaltens 
nach § 28 (3) der HGO entziehen. 
 
Die Produktion von Rüstungsmitteln erfüllt das Verleihungskriterium im Sinne von besonderen 
Verdiensten um die Stadt Kassel nicht. Die von der Stadt Kassel an August Bode für Eisenbahn- 
und Waggonbau verliehene Ehrenbürgerschaft, blendet die Produktion von tödlichen 
Rüstungsgütern durch die Firma Wegmann aus, deren Eigentümer August Bode seit 1912 war. 
 
Bereits Anfang Juni 2012 forderte die Initiative „Kassel entrüsten“ im Rahmen der documenta die 
Aberkennung der Ehrenbürgerschaft August Bodes. 
 
1917, im Ersten Weltkrieg, ließ August Bode in seinem Unternehmen den ersten deutschen 
Panzer bauen.  
Nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten nahm die Firma Wegmann unter August 
Bode die Rüstungsproduktion erneut auf und stellte für die Wehrmacht erneut Panzerkampfwagen 
her. 
Die Produktion erfolgte unter harter Kontrolle am Arbeitsplatz, deren Konsequenz die 
Zerschlagung von ArbeiterInnenbewegung und Betriebsrat in Zusammenarbeit von Betriebsleitung 
und Gestapo war, welche für viele Mitarbeiter im Arbeitserziehungslager Breitenau endete. 
 
Seit 1940 verdiente die Firma an der Ausbeutung von Hunderten von ZwangsarbeiterInnen, 
zeitweise waren mehr als die Hälfte der Beschäftigten bei Wegmann ZwangsarbeiterInnen aus 
vielen europäischen Ländern, die unter menschenunwürdigen Bedingungen dort arbeiten mussten. 
In unternehmenseigenen Lagern untergebracht, waren sie von Hunger, Krankheiten, 
Misshandlungen und drohenden Deportationen betroffen. Viele der ZwangsarbeiterInnen bei 
Wegmann überlebten die Zeit dort nicht oder trugen fortdauernde körperliche und seelische 
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Schäden davon. 
 
Anfang 1960, im Jahr der Verleihung der Ehrenbürgerschaft, beteiligte sich das Unternehmen 
erneut an der Entwicklung und Produktion von Kampfpanzern im Rahmen der Aufrüstung der 
jungen Bundeswehr - gegen den Widerstand innerhalb der Beschäftigten. 
August Bode legte den Grundstein, für eine Waffenschmiede die noch heute unter anderem 
Waffen für die NATO-Truppen in Afghanistan produziert und am  Bau von Panzern beteiligt ist, die 
gerade nach Saudi-Arabien verkauft werden sollen. 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Kai Boeddinghaus 
 
 
 
gez. Kai Boeddinghaus 
Stellv. Fraktionsvorsitzender 



 

 

(&) 
 
Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 3315 
E-Mail  fraktion@Kasseler-Linke.de 

Vorlage Nr. 101.17.552  Kassel, 9. August 2012 
 
 
 
Inhalt und Auswirken des Kommunaler Schutzschirm jetzt diskutieren 
 
 

Anfrage 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen 

 
 
Die Fraktion Kasseler Linke hatte die Anfrage bereits im Mai gestellt, sie wurde in der Sitzung der 
Stadtverordneten am 25.6.12 behandelt. Dort wies Dr. Jürgen Barthel darauf hin, dass viele 
Fragen erst aus dem Prozess zu beantworten sind. 
In der Zwischenzeit ist der Prozess in der Verwaltung seit Wochen gestartet. Die Fragen sind 
geblieben: 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Über welche Einsparvorschläge verhandelt der Magistrat mit der Landesregierung? 
2. Welches Finanzvolumen haben diese Vorschläge im Jahr? 
3. Wie lange gilt die Bindung an diese Vorschläge, wenn die 260 Millionen Euro Schutzschirm 

für Kassel aus der Landeskasse angenommen würden? 
4. Wann soll die Stadtverordnetenversammlung in die inhaltlichen Beratung und 

Entscheidungsfindung über den Schutzschirm und die Auflagen einbezogen werden? 
5. Wird die Landesregierung die erhebliche Reduzierung der Finanzierung der Hessischen 

Kommunen beim Kommunalen Finanzausgleich, bei den Regionalisierungsgeldern des 
ÖPNV und der angekündigten Abzweigung von Anteilen für das Land aus der Erstattung 
der Grundsicherungszahlungen beenden? 

6. Wie viel zusätzliches Geld hätte Kassel durch eine Rücknahme dieser Kürzungen? 
7. Um welchen Betrag würde die Stadtkasse durch die Übernahme eines Drittels der 

Kinderbetreuungskosten durch das Land entlastet, welche immer noch nicht umgesetzt 
worden ist? 

8. Wird sich der Magistrat für die Rücknahme der zahlreichen Steuergeschenke der 
Bundesregierungen der letzten Jahrzehnte für Unternehmen und Großverdiener zulasten 
der Kommunen einsetzen? 

9. Welche Ideen für Verbesserungen der Einnahmen der Stadt hat der Magistrat? 
10. Wie wirkt sich der Beitritt der Stadt Kassel zum Rettungsschirm auf die 

Handlungsspielräume bei der Aufstellung zum Haushalt aus? 
 
Fragesteller/-in: Stadtverordneter Kai Boeddinghaus 
 
 
gez. Norbert Domes 
Fraktionsvorsitzender 

mailto:buero@spd-fraktion-kassel.de


 
 

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und 
B90/Grüne 
 

(&) 
 

 
Rathaus 
34112 Kassel 
 

Vorlage Nr. 101.17.564  Kassel, 9. August 2012 
 
 
 
Informationsfreiheitssatzung 
 
 
 

Gemeinsamer Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen 

 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat der Stadt Kassel wird beauftragt, die Realisierung einer 
Informationsfreiheitssatzung für die Stadt Kassel zu prüfen. Neben dem Anspruch der 
Bürgerinnen/Bürger auf freien Zugang zu Informationen betreffend den eigenen 
Wirkungskreis der Stadt Kassel, sollen auch berechtigte Interessen Dritter an 
Geheimhaltung/ Nichtveröffentlichung sowie eine angemessene Deckung der entstehenden 
Verwaltungskosten berücksichtigt werden. Bei der Prüfung sollen mögliche Intentionen des 
Landesgesetzgebers bezüglich der Verbesserung der Informationsfreiheit berücksichtigt 
werden. 

 
 

Begründung: 
 
 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Christian Geselle 
 
 
 
Uwe Frankenberger MdL Gernot Rönz  
Fraktionsvorsitzender SPD Fraktionsvorsitzender B90/Grüne  
   
   
   
   
   
   
   

 



 

 

(&) 
 

 
Rathaus  
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 1266 
Telefax 0561 787 7130 
E-Mail  info@cdu-fraktion-kassel.de 
Internet www.CDU-Fraktion-Kassel.de 
 

Vorlage Nr. 101.17.565  Kassel, 8. August 2012 
 
 
 
Straßenbeiträge für Eisenbahnweg 
 
 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen und in den Ausschuss für Recht, Sicherheit, 

Integration und Gleichstellung 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, mit der Stadt Vellmar über eine öffentlich rechtliche 
Vereinbarung dahingehend zu verhandeln, dass die Satzung über die Erhebung von 
Straßenbeiträgen in der Stadt Kassel auch für die in der Stadt Vellmar gelegenen 
Grundstücke Gemarkung Niedervellmar Flur 1, Flurstücke 45/2, 45/1, 113/7, 113/1, 113/2, 
113/5, 113/6 und 150/113 gilt. 

 
 

Begründung: 
 
Der Eisenbahnweg entlang der genannten Vellmarer Grundstücke liegt voll auf Kasseler Gebiet 
und bietet den angrenzenden Vellmarer Grundstücken Vorteile. Insoweit unterscheidet sich die 
Rechtslage nicht von derjenigen des Erschließungsbeitragsrechtes und führen die im Beitragsrecht 
herrschenden Grundsätze der Abgabengleichheit und Vorteilsgerechtigkeit zur gleichmäßigen 
Heranziehung der Grundstückseigentümer. 
 
Zwar ist der Eisenbahnweg erst vor kurzer Zeit erstmalig erstellt worden und erfahrungsgemäß mit 
einem Um- oder Ausbau nicht alsbald zu rechnen. Gleichwohl zeigt der langwierige Rechtsstreit, 
bis hin zum Bundesverwaltungsgericht, um die Heranziehung zu den Erschließungsbeiträgen, 
dass frühzeitig eine Rechtssicherheit und Klarheit für die Bürger zu schaffen ist. 
 
  
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Wolfram Kieselbach 
 
 
 
gez. Dr. Norbert Wett 
Fraktionsvorsitzender 

mailto:info@cdu-fraktion-kassel.de
http://www.cdu-fraktion-kassel.de/


 

 

(&) 
 

 
Rathaus  
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 1266 
Telefax 0561 787 7130 
E-Mail  info@cdu-fraktion-kassel.de 
Internet www.CDU-Fraktion-Kassel.de 
 

Vorlage Nr. 101.17.578  Kassel, 24. August 2012 
 
 
 
Stavo-Ticker: Zeitnahe Information aus den Gremien 
 
 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen 

 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, über das Presseamt der Stadt Kassel dafür zu sorgen, 
dass Abstimmungsergebnisse während der Stadtverordnetenversammlung und nach 
Ausschusssitzungen in elektronischen Medien (Homepage der Stadt oder auch Facebook, 
Twitter u. ä.) veröffentlicht werden und zu Entscheidungen von öffentlichem Interesse 
umgehend Presseinformationen entstehen. 

 
 

Begründung: 
 
In der heutigen Medienwelt ist das digitale und damit zeitnahe Interesse gewachsen und 
gleichzeitig sinkt die Bereitschaft der Medien, über klassische politische Gremien „protokollarisch“ 
zu berichten. Auf der anderen Seite bieten die digitalen Medien aber auch die Chance der 
Informationsteilhabe, etwa für Seh- und Gehbehinderte Menschen. 
 
Zwar ist das Hauptamt nicht für die primäre Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der 
Stadtverordnetenversammlung zuständig, allerdings handelt es sich bei den Entscheidungen der 
Stadtverordnetenversammlung um Vorlagen des Magistrates oder Entscheidungen, die dann vom 
Magistrat umgesetzt werden sollen. Dadurch ist die Zuständigkeit hergestellt und das allgemeine 
Interesse gegeben. 
 
  
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Marcus Leitschuh 
 
 
 
gez. Dr. Norbert Wett 
Fraktionsvorsitzender 

mailto:info@cdu-fraktion-kassel.de
http://www.cdu-fraktion-kassel.de/


 

 

(&) 
 
Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 3310 
Telefax 0561 787 3312 
E-Mail  info@fdp-fraktion-kassel.de 

Vorlage Nr. 101.17.604  Kassel, 10. September 2012 
 
 
Bädergutachten 
 
 

Anfrage 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen 

 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Wie lauteten die Arbeitsaufgaben für ein Bädergutachten an die Fa. Constrata in 2008? 
 

2. Wie lauteten die Arbeitsaufgaben für die folgenden Bädergutachten der Städtischen 
Werke? 

 
3. Wenn die Arbeitsaufgaben unterschiedlich waren, was waren die Gründe dafür? 

 
4. Warum bestehen durch die unterschiedlichen Begutachter so große Unterschiede bei den 

kalkulierten Sanierungskosten? 
a) Worin bestehen diese Unterschiede im Einzelnen? 

 
5. Um wie viel Prozent sind die Löhne im Baugewerbe von 2008-2011 gestiegen? 

 
6. Um wie viel Prozent sind die Preise für die benötigten Baustoffe von 2008-2011 gestiegen? 

 
7. Welche maßgeblichen Kostenfaktoren sind bei dem ersten Bädergutachten nicht 

berücksichtigt und warum nicht? 
 
 
Fragesteller/-in: Stadtverordneter Frank Oberbrunner 
 
 
 
gez. Frank Oberbrunner 
Fraktionsvorsitzender 

mailto:info@fdp-fraktion-kassel.de








 



 

 

(&) 
 
Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 3315 
E-Mail fraktion@Kasseler-Linke.de 

Vorlage Nr. 101.17.606  Kassel, 4. September 2012 
 
 
 
Kein Werbestand der Bundeswehr auf dem Hessentag 
 
 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen 

 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Die Stadt Kassel wird als Veranstalter des Hessentags 2013 der Bundeswehr keinen 
Standplatz zur Verfügung stellen. 

 
 

Begründung: 
 
Die Stadt Kassel soll für Lebensqualität und soziale Gerechtigkeit beim Arbeiten, bei den Bildungs- 
und Ausbildungschancen stehen. 
 
An ihren Informationsständen versucht die Bundeswehr mit verklärender Werbung und 
technischem Gerät junge Menschen für eine militärische Ausbildung zu gewinnen. 
Insbesondere bei jungen Menschen mit schlechten Chancen auf dem zivilen Arbeitsmarkt wird das 
Militär als eine verlockende, spannende Alternative dargestellt. 
 
Die Tätigkeit bei der Bundeswehr ist aber unauflöslich mit der Bereitschaft zu töten und 
zunehmend auch mit dem Risiko selbst getötet zu werden oder schwere psychische Schäden 
davon zu tragen verbunden. Verstärkt wird dies seit der Bundeswehrreform mit dem neuen Auftrag 
einer international operierenden Eingreiftruppe. 
 
Die Bundeswehr versucht mit ihren Werbeauftritten weiterhin WählerInnen, Kindern und 
Jugendlichen von der Notwendigkeit militärischer Einsätze zu überzeugen. 
 
Eine differenzierte oder gar kritische Auseinandersetzung mit den Zielen der verschiedenen 
Auslandseinsätze und mit ihren negativen Folgen findet an solchen Werbeständen nicht statt. 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Kai Boeddinghaus 
 
 
 
gez. Norbert Domes 
Fraktionsvorsitzender 

mailto:fraktion@Kasseler-Linke.de


 
 

 
 

(&) 
 
Rathaus 
34112 Kassel 

Vorlage Nr. 101.17.607  Kassel, 17. September 2012 
 
 
 
Rekommunalisierung der Wasserversorgung in Kassel und Vellmar 
 
 
 

Anfrage 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen 

 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1.1 Sollte bei den Verhandlungen zwischen der hessischen Landeskartellbehörde und den 
Städt. Werken ein Vergleich der Gestalt herauskommen, dass sich die Städt. Werke 
ebenso wie die Mainova AG (für die Jahre 2008 und 2009) auf eine rückwirkende 
Preissenkung einigen, wird dann der ausgehandelte Preis, auch vom Eigenbetrieb 
KASSELWASSER als Grundlage ihrer Gebühr für den Zeitraum, ab dem 1.4.2012 
übernommen und die Wasserversorgungssatzung dementsprechend geändert? 

 
2.1 In dem Selbstkostenpreis der Städt. Werke sind offensichtlich Konzessionsabgaben 

und Aufwendungen für Gewinn und Wagnis enthalten. Ist nach der erfolgten 
Rekommunalisierung eine Konzessionsabgabe gemäß dem Hess. KAG überhaupt 
noch zulässig, da die Städt. Werke ja nur noch der Erfüllungsgehilfe, gemäß dem 
Pacht- und Dienstleistungsvertrag, sind? 

 
2.2 Ist eine Konzessionsabgabe, die nach der KAE (Anordnung über die Zulässigkeit von 

Konzessionsabgaben ...) in Kassel bis 15% und Vellmar bis 10% betragen darf, 
rechtlich haltbar und wird es dann durch den Wegfall dieser Abgabe, nicht zu einer 
Gebührensenkung in der entsprechenden Höhe führen müssen? 

 
2.3 Kennt unsere Rechtsabteilung das Urteil des Hess. VGH v. 06.07.2005, - 5 ZU 2618/04 

zur Konzessionsabgabe bei Eigenbetrieben? Und welche Schlussfolgerungen zieht sie 
daraus? 

 
2.4 Der § 352 StGB stellt eine Gebührenüberhöhung als Straftatsbestand dar. Wie sieht 

dies der Magistrat in dem vorliegendem Fall, sind die Gebühren bzgl. des 
Brandschutzkostenanteils, der Konzessionsabgabe, Gewinn und Wagnis nicht 
überhöht? 

 
3.1 Gibt es in den Stadtgebieten von Kassel und Vellmar Anlagen, die nur für die 

Löschwasserversorgung zur Verfügung gestellt werden oder sind nicht alle Anlagen 
wie Hochbehälter mit den Brandreserven, den Transportleitungen und den 
Versorgungsleitungen mit den Hydranten nicht Anlagen, die der Brandsicherheit und 
der Trinkwasserversorgung gleichermaßen dienen? 
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3.2 Somit kann nicht das Eigenbetriebsgesetz herangezogen werden, sondern das 
Kommunale Abgabenrecht (KAG) mit dem §10 Abs.3, der vorgibt; „Die Gebühr ist nach 
Art und Umfang der Inanspruchnahme der Einrichtung zu bemessen. In der Satzung 
können Mindestsätze festgelegt werden.“ Danach sind also die Anlagenkostenanteile 
(ca. 30%) gemäß dem Brand- und Katastrophengesetz von den Kommunen zu tragen. 
Wann wird dieses umgesetzt? 

 
4.1 Mit dieser Rekommunalisierungsentscheidung wird der Stadt Kassel und Vellmar 

voraussichtlich Einnahmen aus der Konzessionsabgabe in Höhe von 15% entgehen, 
die Kosten der Brandsicherheit von ca. 30% und den Gewinn- und Wagnisanteil von 
6% müssen von der Kommune übernommen werden. Somit fehlen der Kommune 
Einnahmen in Höhe von ca. 51%. Wer hat diesen Schaden zu verantworten und wer ist 
den Kasseler und Vellmarer Bürgern schadensersatzpflichtig? 

 
5.1 Die Kundendaten einschließlich der personengebunden Daten, also auch Kontendaten 

mit den Einzugsermächtigungen, wurden offenbar ohne Einverständniserklärung der 
Kunden von KASSELWASSER übernommen und Abbuchungen ohne Erlaubnis 
vorgenommen. 

 
Wie kann so was, wo doch der Datenschutz in aller Mund ist, passieren? Was gedenkt 
der Magistrat gegen diesen Verstoß zu unternehmen? In welcher Weise werden die 
Verantwortlichen zur Verantwortung herangezogen? 

 
 
Fragesteller/-in: Stadtverordneter Jörg-Peter Bayer 
 
 
 
Dr. Bernd Hoppe 
Fraktionsvorsitzender 



 
 

 
 

(&) 
 
Rathaus 
34112 Kassel 

Vorlage Nr. 101.17.609  Kassel, 17. September 2012 
 
 
 
Fahrradverleihsystem Konrad 
 
 
 

Anfrage 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen 

 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Wofür wurden die 1,5 Mio. € Fördergelder des Bundesverkehrsministeriums 
ausgegeben? 

1.1 Was wurde gekauft? (Investition) 
1.2 Welche Dienstleistungen wurden damit bezahlt? 
 
2. Welche Erlöse hat Konrad generiert? 
2.1 aus Verleihung 
2.2 aus Werbung 
2.3 Sonstige 
 
3. Welche Aufwendungen sind durch den Betrieb von Konrad entstanden? 
 
4. Wie sind die Nutzerzahlen? 
4.1 Insgesamt bzw. nach Monaten aufgeschlüsselt 
4.2 Studenten/Nichtstudenten 
 
5.1 Welche städtischen Mitarbeiter waren / sind in welchem Umfang (Stunden/ Kosten) an 

der Umsetzung und dem Betrieb von Konrad beteiligt? 
5.2 Was passiert mit den Mitarbeitern der Stadt, die bisher für Konrad tätig sind. 

 
 
Fragesteller/-in: Stadtverordneter Jörg-Peter Bayer 
 
 
 
Dr. Bernd Hoppe 
Fraktionsvorsitzender 
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